
spd frankfurt
jahresparteitag 2022

FRISTEN

02
JUN

Frist für Einreichung von  
satzungsändernden Anträgen

10
JUN

Frist für Einreichung von  
Sachanträgen

15
JUN

Meldeschluss Delegierte der 
Ortsvereine

18
JUN

Sitzung der Antragsprüfungs-
kommission

12
JUL

Einreichungsfrsit für  
Personalvorschläge

16
JUL

JAHRESPARTEITAG
Beginn: 10 Uhr, N.N.

EINBERUFUNG

Der Unterbezirksvorstand hat am 17. Januar 2022 
den Jahresparteitag für Samstag, 16. Juli 2022 ein-
berufen.

Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der SPD Frankfurt setzt 
sich der Jahresparteitag 2022 aus 313 Delegierten 
zusammen, die von den Ortsvereinen auf die Dauer 
von einem Jahr gewählt wurden. 

Wir bitten um Beachtung der in diesem Dokument 
aufgeführten Fristen für den Parteitag.

Zudem bitten wir um Beachtung der aufgeführten 
Verteilung der Delegierten auf die Frankfurter Orts-
vereine, verbunden mit einer Auflistung hinsichtlich 
der Notwendigkeit der Durchführung von Neuwahlen 
der Delegierten. Bitte prüft diese Daten und kontak-
tiert bei Fragen oder Unstimmigkeiten rechtzeitig die 
Geschäftsstelle.

ZUSAMMENSETZUNG DES PARTEITAGES

Ortsverein Anzahl Delegierte Letzte Wahl d. Delegierten Neuwahl erforderlich*

Bahnhof-Gutleut 6 24.03.21 Ja

Bergen-Enkheim 10 26.11.21 Nein

Bockenheim I 8 10.07.21 Ja

Bockenheim II 6 11.02.20 Ja

Bockenheim III 4 01.06.21 Ja

Bonames 3 offen

Bornheim 17 24.04.21 Ja

Dornbusch 11 06.03.20 Ja

Eckenheim/Preungesheim 11 05.07.21 Ja

Eschersheim 7 12.06.21 Ja
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ZUSAMMENSETZUNG DES PARTEITAGES

Ortsverein Anzahl Delegierte Letzte Wahl d. Delegierten Neuwahl erforderlich*

Fechenheim 4 11.02.20 Ja

Frankfurter Berg/Berkersh. 4 26.08.20 ja

Gallus 12 02.05.21 Ja

Ginnheim 7 14.02.20 Ja

Schwanheim-Goldstein 7 08.09.21 Nein

Griesheim 5 15.09.21 Nein

Harheim 2 19.07.21 Nein

Hausen-Industriehof 4 18.06.21 Ja

Heddernheim 5 20.09.19 Ja

Höchst 7 17.7.21 Nein

Innenstadt 5 01.06.21 Ja

Kalbach-Riedberg 6 17.02.21 Ja

Nied 6 31.05.21 Ja

Nieder-Erlenbach 3 27.02.20 Ja

Nieder-Eschbach 3 03.07.20 Ja

Niederrad 9 04.07.20 Ja

Nordend I 15 29.02.20 Ja

Nordend II 1 03.03.20 Ja

Nordend-Günthersburg 7 10.03.20 Ja

Nordweststadt-Niederursl. 6 14.02.20 Ja

Nordweststadt-Süd 3 07.10.21 Nein

Oberrad 4 11.03.20 Ja

Ostend 12 09.07.20 Ja

Praunheim/Westhausen 7 21.02.20 Ja

Riederwald 4 13.08.21 Nein

Rödelheim 7 03.07.21 Ja

Sachsenhausen 30 12.06.21 Ja

Seckbach 5 13.02.20 Ja
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ZUSAMMENSETZUNG DES PARTEITAGES

Ortsverein Anzahl Delegierte Letzte Wahl d. Delegierten Neuwahl erforderlich*

Sindlingen 5 21.01.20 Ja

Sossenheim 4 28.02.20 Ja

Unterliederbach 4 28.02.20 Ja

Westend 15 15.02.20 Ja

Zeilsheim 3 18.02.20 Ja

HINWEISE & GRUNDLAGEN

*Wahl der Delegierten
Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der SPD Frankfurt werden die Delegierten des Jahresparteitages für die Dauer von 
einem Jahr gewählt. Die in der obigen Tabelle aufgeführte Bewertung unter „Neuwahl erforderlich“ richtet sich 
nach dem festgelegten Datum für den Jahresparteitag 2022. 

Datum der letzten Wahlen der Delegierten
Die Aufführungen entsprechen der der SPD vorliegenden Meldungen der Ortsvereine und Verschlüsselungen in 
der zentralen Mitgliederverwaltung MAVIS. Bitte prüft diese Angaben und kontaktiert bei Abweichungen die Ge-
schäftsstelle.

Zulassung von Delegierten
Soweit die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 der Satzung der SPD Frankfurt nicht erfüllt sind, werden Delegierte 
nicht zugelassen. Stellt daher sicher, dass nach euren Jahreshauptversammlungen / Mitgliederversammlungen 
die Meldung der Delegierten über das entsprechende Meldeformular erfolgt und ein Wahlprotokoll vorliegt. Für 
Rückfragen hierzu steht Euch Sezer Oruc (sezer.oruc@spd.de) zur Verfügung.

Berechnung der Anzahl der Delegierten je Ortsverein
Die Berechnung der Delegiertenanzahl erfolgt auf Grundlage der Basisdaten der MAVIS. Gemäß § 8 Abs. 2 der 
Satzung der SPD Frankfurt erfolgt die Delegiertenberechnung wie folgt: Die Verteilung der Mandate erfolgt nach 
der Mitgliederzahl, für die in den vier Quartalen des abgelaufenen Geschäftsjahres Pflichtbeiträge durch Beitrags-
einzug errichtet wurden. Die Zahl der abgerechneten Beiträge dividiert durch 12 ergibt jeweils die Mitgliederzahl 
der Ortsvereine. Die Zahl der so errechneten Mitglieder darf grundsätzlich die tatsächliche Mitgliederzahl nicht 
übersteigen. Jeder Ortsverein erhält pro 11 Mitglieder ein Delegiertenmandat. Ab einer Bruchzahl von 0,5 wird 
aufgerundet.


